
25 Allg. Best. f. Ermittlungs- u. gerichtl. Verfahren

und den Erziehungsverhältnissen des 
Jugendlichen vertraut zu machen.

Sachkundige Durchführung des Verfahrens

Richter und Schöffen, die ln Strafver
fahren gegen Jugendliche mitwirken, sol
len mit den besonderen Fragen der Ent
wicklung und Erziehung Jugendlicher ver
traut sein. Entsprechendes gilt für die 
Jugendstrafverfahren bearbeitenden Staats
anwälte und Mitarbeiter der Unter
suchungsorgane.
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Psychiatrische und psychologische 

Begutachtung

(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane können zur Fest
stellung der strafrechtlichen Verantwort-' 
llchkeit eines Jugendlichen Beschuldigten 
oder Angeklagten die Begutachtung anord
nen. Das Gutachten hat sich auf die Schuld
fähigkeit zu erstrechen und soll Vorschläge 
zur weiteren Gestaltung der Erziehungs
und Lebensverhältnisse des Jugendlichen 
enthalten.

(2) $ 43 gilt entsprechend.

Einstellung des Verfahrens 
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(1) Der Staatsanwalt und die Unter

suchungsorgane können das Verfahren ein
stellen, wenn das Vergehen nicht erheblich 
gesellschaftswidrig ist und zur Überwin
dung der sozialen Fehlentwicklung des 
Jugendlichen von den Organen der Jugend
hilfe notwendige und ausreichende Erzie
hungsmaßnahmen eingeleitet worden sind 
oder nach Beratung eingeleitet werden.

(2) Der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane können das Verfahren 
auch einstellen, wenn unter den Voraus
setzungen des Absatzes 1 durch andere 
staatliche oder gesellschaftliche Erziehungs
träger, insbesondere Betriebe und Schulen, 
bereits ausreichende Erziehungsmaßnah
men eingeleitet worden sind.

(3) Bei Vorliegen dieser Voraussetzun
gen kann von der Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens abgesehen werden.
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Unter den Voraussetzungen des 8 75 kann 

das Gericht bis zum Abschluß der Haupt
verhandlung das Verfahren endgültig ein
stellen, wenn bereits ausreichende Erzie-

Übcrgabe an die gesellschaftlichen Organe 
der Rechtspflege

Das Gericht, der Staatsanwalt und die 
Untersuchungsorgane können Vergehen 
Jugendlicher unter den Voraussetzungen 
des 8 58 an gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege zur Beratung und Entschei
dung übergeben.

Sechster Abschnitt 
Fristen und Fristversäumung

8 78
Fristberechnung

(1) Bel der Berechnung einer Frist, die 
nach Tagen bestimmt ist, wird der für den 
Beginn der Frist maßgebende Tag nicht 
mitgerechnet.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, Mona
ten oder Jahren bestimmt ist, endet mit 
Ablauf des Tages der letzten Woche oder 
des letzten Monats, der durch seine Be
nennung oder Zahl dem Tag entspricht, an 
dem die Frist begonnen hat. Fehlt dieser 
Tag in dem letzten Monat, endet die Frist 
mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder 
einen arbeitsfreien Sonnabend, endet die 
Frist mit Ablauf des folgenden Werktages.

Befreiung von den Folgen
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Bei der Versäumung einer Frist ist Be

freiung von den nachteiligen Folgen zu ge
währen, wenn der Antragsteller durch 
Naturereignisse oder andere unabwendbare 
Zufälle an der Einhaltung der Frist verhin
dert war. Als unabwendbarer Zufall 1st 
auch anzusehen, wenn der Antragsteller 
von einer Zustellung ohne sein Verschul
den keine Kenntnis erlangt hat. Dasselbe


